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I. Grundbegriffe des Schuldrechts 

 2 etraK

 sthcerdluhcS sed tätivitaleR

Die Rechte und Pflichten aus einem Schuldverhältnis betreffen nur die daran Beteilig-

ten, also Gläubiger und Schuldner. Der Gläubiger kann demnach die schuldrechtliche 

Leistung nur von dem Schuldner, nicht aber von Dritten verlangen. Aus diesem Grund 

bezeichnet man die aus einem Schuldverhältnis erwachsende Forderung als relatives 

Recht.  

Im Gegensatz dazu stehen die absoluten Rechte. Diese wirken gegenüber jedermann. 

Typisches Beispiel eines absoluten Rechts ist das Eigentum. 

 
1.  A hat an B eine Truhe verkauft. Ehe B die Truhe abholen kann, überlegt A es 

sich anders. Er verkauft und übereignet die Truhe an den C, der von dem vo-

rangegangenen Geschäft nichts weiß. Kann B die Truhe von C herausverlan-

gen? 

2.  Abwandlung: B hat die Truhe dem A geliehen, dieser gibt sie unbefugt an C 

weiter. Kann B die Truhe nach Ablauf der vereinbarten Leihzeit von C heraus-

verlangen, auch wenn er selbst nicht Eigentümer ist? 

1. Grundfall: 

Da der Erstkäufer B noch kein Eigentum an der Truhe erworben hatte, scheidet der Herausgabeanspruch 

nach § 985 BGB aus. Der schuldrechtliche Übereignungs- und Besitzverschaffungsanspruch aus § 433 I BGB 

wirkt ausschließlich gegenüber dem Schuldner A, nicht gegenüber C als am Vertrag unbeteiligten Dritten. Da 

auch für einen Anspruch aus § 826 BGB gegen C (etwa wegen bewusster Schädigung des B) keine Anhalts-

punkte vorliegen, kann B die Truhe nicht herausverlangen. Ihm bleibt lediglich der Schadensersatzan-

spruch aus §§ 280 I, III, 283 BGB gegen A, soweit ein Tatbestand des § 275 BGB eingreift. Hat A bei dem 

zweiten Verkauf einen besonders guten Preis ausgehandelt, kann B über § 285 I BGB das stellvertretende 

commodum (Abtretung des Kaufpreisanspruches bzw. Herausgabe des erlangten Kaufpreises) verlangen.  

2. Abwandlung: 

Wäre B Eigentümer, könnte er die Truhe nach § 985 BGB von C herausverlangen, dieser hätte gegenüber B 

kein Recht zum Besitz i.S.d. § 986 BGB. Da B aber nicht Eigentümer ist, hat er lediglich einen schuld-

rechtlichen Anspruch auf Rückgabe der verliehenen Truhe aus § 604 I BGB. Wegen der Relativität des 

Schuldrechts würde der Anspruch eigentlich nur gegenüber seinem Vertragspartner A, nicht aber gegen C 

wirken. Hier hilft § 604 IV BGB weiter: Zum Schutz des Verleihers wird der Grundsatz der Relativität durchbro-

chen, B hat auch gegen C, dem A die Truhe überlassen hat, einen schuldrechtlichen Herausgabeanspruch. 

 
hemmer-Methode: Von dem Grundsatz der Relativität gibt es wie gesehen auch Ausnahmen. Dazu gehören 

zum einen die gesetzlichen Vorschriften zur Überleitung von Verträgen, z.B. in den §§ 566, 581 II, 593b, 613a, 

1056 BGB. 

In den §§ 604 IV, 546 II BGB wird dagegen nur die Wirkung eines einzelnen Anspruchs aus dem Schuldver-

hältnis auf Dritte erstreckt. 

Auch nach § 986 II BGB wirkt das Schuldverhältnis, aus dem der Besitzer sein Besitzrecht ableitet, gegenüber 

dem neuen Eigentümer. 

Dritte können zum anderen auch durch einen Vertrag zugunsten Dritter oder einen Vertrag mit Schutzwirkung 

in ein fremdes Schuldverhältnis miteinbezogen werden, ohne selbst am Vertragsschluss beteiligt zu sein. 

Wenn ein Dritter nicht am Schuldverhältnis beteiligt ist, aber vertragliche Ansprüche geltend gemacht werden, 

sollten Sie daher im Kopf immer diese Ausnahmen durchgehen! 
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Karte 1

I. Grundbegriffe des Schuldrechts

Entstehung von Schuldverhältnissen

Das Schuldverhältnis ist eine Sonderverbindung zwischen zwei oder mehreren Personen, kraft wel-
cher der Gläubiger vom Schuldner eine Leistung zu fordern berechtigt ist (vgl. § 241 I BGB).
Gemäß § 241 II BGB kann das Schuldverhältnis nach seinem Inhalt jeden Teil auch zur Rücksicht auf 
die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten (sog. leistungsunabhängige 
Nebenpflichten). Es besteht also ein über den allgemeinen Rechtsverkehr hinausgehendes Nähe-
verhältnis zwischen den Beteiligten, das besondere Pflichten auslöst. Schuldverhältnisse entstehen 
entweder durch Rechtsgeschäft, regelmäßig durch Vertrag (§ 311 I BGB) oder kraft Gesetzes.

1.  Nennen Sie die wichtigsten gesetzlichen Schuldverhältnisse!

2.  Was müssen Sie beim Vorliegen eines gesetzlichen Schuldverhältnisses bedenken?
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1. Klausurrelevante gesetzliche Schuldverhältnisse sind:
• das vorvertragliche Schuldverhältnis, § 311 II, III BGB

• die Geschäftsführung ohne Auftrag gem. §§ 677 ff. BGB

• die ungerechtfertigte Bereicherung gem. §§ 812 ff. BGB

• das Recht der unerlaubten Handlungen gem. §§ 823 ff. BGB

Beachte: Erst durch die deliktische Handlung entsteht das Schuldverhältnis; d.h. § 278 BGB findet 
als schuldrechtliche Norm Anwendung im Rahmen der Abwicklung des Anspruchs, nicht aber im 
Hinblick auf die Entstehung; hier gilt § 831 I BGB als abschließende Sonderregelung.

• das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, §§ 987 ff. BGB (dagegen nicht der Anspruch aus § 985 
BGB selbst; hierbei handelt es sich um einen dinglichen Herausgabeanspruch, bei dem die An-
wendbarkeit der Vorschriften des allgemeinen Schuldrechts erst einer besonderen Prüfung bedarf; 
vgl. Hemmer/Wüst, SachenR II, Rn. 156 ff.)

• das Erbschaftsbesitzerverhältnis, §§ 2018 ff. BGB

• die §§ 741 ff. BGB, also das Verhältnis der Mitglieder einer Bruchteilsgemeinschaft unter-
einander, 

• das gesetzliche Begleitschuldverhältnis zum Nießbrauch und zur Grunddienstbarkeit gem. 
§§ 1030 ff. bzw. §§ 1018 ff. BGB

• außerdem die Gastwirtshaftung nach § 701 BGB und das Verlierer-Finder-Verhältnis gem. 
§§ 965 ff. BGB

2. Bei Vorliegen eines gesetzlichen Schuldverhältnisses sind die Vorschriften des allgemeinen 
Schuldrechts anwendbar, insbesondere kommen bei Pflichtverletzungen Schadensersatzan-
sprüche aus § 280 I BGB in Betracht, sofern keine Spezialregelungen bestehen (z.B. §§ 678, 818 
II, 989 BGB). Aufgrund der Schwächen des Deliktsrechts ist diese Anspruchsgrundlage für den 
Gläubiger häufig günstiger: 
• die Pflichtverletzung und das Verschulden von Hilfspersonen wird über § 278 S. 1 BGB zu-
gerechnet

• bzgl. der Beweislast findet § 280 I S. 2 BGB Anwendung

• ersatzfähig sind auch reine Vermögensschäden (für die nach § 823 I BGB nicht gehaftet 
würde)

hemmer-Methode: Streitig ist, ob das nachbarschaftliche Gemeinschaftsverhältnis als Schuldverhältnis 
zu qualifizieren ist. Dies wird von der ganz h.M. zu Recht abgelehnt, weil es sich lediglich um einen 
sozialen Kontakt handelt. Diese Frage besitzt als Grenzfall besondere Klausurrelevanz, sollte Ihnen 
also bekannt sein. Lesen Sie dazu ausführlich Tyroller, „Ausgleichsansprüche im Nachbarrecht“, 
Life&LAW 02/2014, 138 ff., sowie BGH, Life&LAW 09/2018, 595 ff.
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I. Grundbegriffe des Schuldrechts

Relativität des Schuldrechts

Die Rechte und Pflichten aus einem Schuldverhältnis betreffen nur die daran Beteiligten, also 
Gläubiger und Schuldner. Der Gläubiger kann demnach die schuldrechtliche Leistung nur von dem 
Schuldner, nicht aber von Dritten verlangen. Aus diesem Grund bezeichnet man die aus einem 
Schuldverhältnis erwachsende Forderung als relatives Recht. 
Im Gegensatz dazu stehen die absoluten Rechte. Diese wirken gegenüber jedermann. Typisches 
Beispiel eines absoluten Rechts ist das Eigentum.

1.  A hat an B eine Truhe verkauft. Ehe B die Truhe abholen kann, überlegt A es sich anders. 
Er verkauft und übereignet die Truhe an den C, der von dem vorangegangenen Geschäft 
nichts weiß. Kann B die Truhe von C herausverlangen?

2.  Abwandlung: B hat die Truhe dem A geliehen, dieser gibt sie unbefugt an C weiter. Kann B 
die Truhe nach Ablauf der vereinbarten Leihzeit von C herausverlangen, auch wenn er selbst 
nicht Eigentümer ist?
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1. Grundfall:
Da der Erstkäufer B noch kein Eigentum an der Truhe erworben hatte, scheidet der Herausgabean-
spruch nach § 985 BGB aus. Der schuldrechtliche Übereignungs- und Besitzverschaffungsanspruch 
aus § 433 I S. 1 BGB wirkt ausschließlich gegenüber dem Schuldner A, nicht gegenüber C als am 
Vertrag unbeteiligten Dritten. Da auch für einen Anspruch aus § 826 BGB gegen C (etwa wegen 
bewusster Schädigung des B) keine Anhaltspunkte vorliegen, kann B die Truhe nicht herausver-
langen. Ihm bleibt lediglich der Schadensersatzanspruch aus §§ 275 IV, 280 I, III, 283 BGB gegen 
A, soweit ein Tatbestand des § 275 BGB eingreift. Hat A bei dem zweiten Verkauf einen besonders 
guten Preis ausgehandelt, kann B über § 285 I BGB das stellvertretende commodum (Abtretung 
des Kaufpreisanspruches bzw. Herausgabe des erlangten Kaufpreises) verlangen, bleibt dann aber 
seinerseits zur Kaufpreiszahlung verpflichtet, § 326 III BGB.

2. Abwandlung:
Wäre B Eigentümer, könnte er die Truhe nach § 985 BGB von C herausverlangen, dieser hätte ge-
genüber B kein Recht zum Besitz i.S.d. § 986 I BGB. Da B aber nicht Eigentümer ist, hat er lediglich 
einen schuldrechtlichen Anspruch auf Rückgabe der verliehenen Truhe aus § 604 I BGB. Wegen 
der Relativität des Schuldrechts würde der Anspruch eigentlich nur gegenüber seinem Vertragspart-
ner A, nicht aber gegen C wirken. Hier hilft § 604 IV BGB weiter: Zum Schutz des Verleihers wird 
der Grundsatz der Relativität durchbrochen, B hat auch gegen C, dem A die Truhe überlassen hat, 
einen schuldrechtlichen Herausgabeanspruch.

hemmer-Methode: Von dem Grundsatz der Relativität gibt es, wie gesehen, auch Ausnahmen. Dazu 
gehören zum einen die gesetzlichen Vorschriften zur Überleitung von Verträgen, z.B. in den §§ 566, 
581 II, 593b, 613a, 1056 BGB.
In den §§ 604 IV, 546 II BGB wird dagegen nur die Wirkung eines einzelnen Anspruchs aus dem 
Schuldverhältnis auf Dritte erstreckt.
Auch nach § 986 II BGB wirkt das Schuldverhältnis, aus dem der Besitzer sein Besitzrecht ableitet, 
gegenüber dem neuen Eigentümer.
Dritte können zum anderen auch durch einen Vertrag zugunsten Dritter oder einen Vertrag mit 
Schutzwirkung in ein fremdes Schuldverhältnis miteinbezogen werden, ohne selbst am Vertragsschluss 
beteiligt zu sein. Wenn ein Dritter nicht am Schuldverhältnis beteiligt ist, aber vertragliche Ansprüche 
geltend gemacht werden, sollten Sie daher im Kopf immer diese Ausnahmen durchgehen!


